
Weitere Vorgehensweise in Bezug 

auf NATURA 2000

Gert Zender, Abteilungsleiter Landwirtschaft und Umwelt, LVwA



1.) Kabinettsentscheidung bezüglich des Inkrafttretens der 
Landesverordnung



Inkrafttreten zum 21.12.2018



2.) Veränderungen der LVO nach dem Abwägungsprozess



Hauptteil

Schutzgegenstand

Lage und Grenzen

Schutzzweck

Schutzbestimmungen

Schlussvorschriften

Erhaltungs- und 

Wiederherstellungs-

maßnahmen

Paragraphen 1 bis 22

Landesverordnung: Änderungen im Zuge der Abwägung
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verschoben in Anlage

große Teile verschoben in Anlage

Paragraph 18 (Zulässige Handlungen) nach vorn verschoben 

(nunmehr §13)

strukturelle Änderungen zur „Entschlackung“ 

des Hauptteiles
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Lage und Grenzen
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Relevanz für Angel- und Berufsfischerei

• Berufsfischerei: Anlegen neuer Schneisen nach Anzeige

• Angelfischerei: Zurückschneiden von Röhricht im Rahmen von 

Hegeplänen nach Anzeige 

Landesverordnung: Änderungen im Zuge der Abwägung

§ 11 Abs. 2 (Uferbewuchs, Röhricht)

Zusatz: § 13 Abs. 2 Nr. 14 und 15 (Freistellung)

• Betreten von Röhricht, Befahren von Gewässern sowie 

Hegefischen im Rahmen von Hegeplänen freigestellt

• Handlungen im Rahmen des Fischereischutzes gemäß § 35 

FischG freigestellt
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Relevanz für Angel- und Berufsfischerei

Landesverordnung: Änderungen im Zuge der Abwägung

§ 11 Abs. 4 (Elektrofischerei)

• für Ausnahmen von den § 37 Abs. 1 FischG hat die obere 

Fischereibehörde ein Einvernehmen mit der oberen 

Naturschutzbehörde herzustellen

Gebietsbezogene Regelungen

• Abstandsregelung Vorkommen Biber und Fischotter: 

Streichung „und erkennbare Höhlungen im Bereich der 

Uferböschung“
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Relevanz für Angel- und Berufsfischerei

• gilt ab dem Jahr 2020 

• freigegeben wurden land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftswege 

sowie das Abstellen von Kfz auf dafür vorgesehenen Plätzen

• Gültige Genehmigungen nach LSG/NSG-VO bleiben bestehen

Landesverordnung: Änderungen im Zuge der Abwägung

Schutzzonen

§ 11 Abs. 4 Nr. 1 (Befahrungsregelung)

§ 11 Abs. 4 Nr. 2 (Lagerregelung)
• Schutzschirme mit Überwurf freigestellt, beanspruchte Fläche klein 

halten, sonstige bestehende Vorschriften beachten

• keine Nutzung sonstiger transportabler Unterkünfte

§ 11 Abs. 4 Nr. 3 (Veranstaltungen)

• Personenzahl auf 30 erhöht

• Erlaubnis für traditionelle Veranstaltungen

§ 11 Abs. 4 Nr. 5 (Angelstrecken)

• Erlaubnis für Änderung bestehender Angelstrecken/-stellen als 

Anpassung an natürliche veränderte Verhältnisse
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Relevanz für Angel- und Berufsfischerei

• Einrichtung von 34 Angelstrecken und 44 Angelstellen

• Verkleinerung von 5 Schutzzonen

• Verschiebung von 2 Schutzzonen 

• 7 Regelungsänderungen (Freigabe Befahrung 

Gewässer/Angeln)

Landesverordnung: Änderungen im Zuge der Abwägung

Schutzzonen

Gebietsspezifische Regelungen
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Relevanz für Angel- und Berufsfischerei

• gilt ab dem Jahr 2020 

• parallel zur Elbe verlaufende Wirtschaftswege freigestellt 

• Bei veränderten Habitatbedingungen: Anpassung der Lage der 

Bereiche in Abstimmung zwischen Pächter und LVwA möglich

• Liste der Elbkilometer als Anlage Nr. 6 aufgenommen

Landesverordnung: Änderungen im Zuge der Abwägung

geschützte Uferbereiche

§11 Abs. 6

• Ursprünglich 50 % pauschale Uferregelung geplant

• Geändert in 32 % sensible Uferbereiche zur Auslegung

• nach Verkündung 25 % geschützte Uferbereiche (45 Verkleinerungen 

und 10 Löschungen im Verfahren)



3.) Einblick in die Datenbank



Stellungnahme der Landesstraßenbaubehörde

Landesverordnung: Abwägungsdatenbank



Landesverordnung: Abwägungsdatenbank



Terminplanung Einsichtnahme der Abwägungsergebnisse

Einsichtnahme in das 

Abwägungsergebnis 

(LVO Natura + NSG 

„Mittelelbe…..“

• Ankündigung über 

PM LVwA/Webseite

• 2 Tage je Landkreis/ 

kreisfreie Stadt + 

NSG 3 Termine in 

Städten

• 9:00 – 16:00 Uhr

• Nutzung Anmelde-

formular



4.) Weitere Vorgehensweise im Rahmen der Umsetzung



Landesverordnung: Erläuterungen und Vollzugshinweise

Erläuterungen zur besseren Verständlichkeit sowie 

zum einheitlichen Vollzug der LVO 

Erstellung der Inhalte in Rückkopplung mit den 

UNB und Besprechung mit Nutzerverbänden

Dynamisches Element mit kontinuierlicher 

Fortschreibung

Weitere Datenbank für Einzelfragen des Vollzugs



Rückkopplung gegenüber Nutzerverbänden, 

Naturschutzvereinigungen

• Durchführung von Erörterungsterminen

• Information über Inhalte/Veränderungen der LVO

• Darstellung der weiteren Vorgensweise



Berichtspflicht an das Kabinett

Das MULE wurde gebeten, dem Kabinett 
in Abstimmung mit den mitberührten 
Ressorts bis 2020 regelmäßig zu Natura 
2000 zu berichten.

Zuarbeit Bericht LVwA vom 01.02.2019



Zuordnung Personal im Vollzug der LVO

Daneben Verantwortlichkeit bei inhaltlichen Fragestellungen     

(z.B. Nutzergruppen, Drittschutz, Schutzzweck, Grenzen…) 



Einstellung der Verordnungsunterlagen
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Interaktiver Kartendienst
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Einrichtung Kontaktformular
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Beschilderung und Kennzeichnung der Gebiete

• Für die Beschilderung der Gebietsgrenze stehen 13.000 
Schilder bereit. 

• Die Schilder werden mittels Namensaufkleber für das 
jeweilige Gebiet passend beschriftet.

• Aufgrund begrenzter Lagerkapazität stehen derzeit 670 
Rohrpfosten zur Verfügung. (Nachlieferung weiterer Rohrpfosten 

gleich dorthin, wo sie zur Ausführung der Beschilderung gebraucht werden)



• Für die Beschilderung der Schutzzonen 
erfolgt derzeit die Abstimmung mit dem 
MULE bezüglich des Layouts der Schilder, 
gleichzeitig wird ermittelt welche Anzahl 
benötigt wird. 

• Zur Beschilderung der geschützten 
Uferbereiche bedarf es noch der 
Abstimmung mit der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung bezüglich Layout 
und Position der Schilder sowie der 
Durchführung der Beschilderung.

• Praktische Ausführung der Beschilderung 
noch offen.

Beschilderung und Kennzeichnung der Gebiete



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


